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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VeranstaltungsG Stmk 1969 §37 Abs1;

VeranstaltungsG Stmk 1969 §5a;

VStG §5 Abs1;

1. VStG § 5 heute

2. VStG § 5 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 57/2018

3. VStG § 5 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.2018

Rechtssatz

Die Erfüllung des Straftatbestandes des § 27 Abs. 1 iVm § 5a Stmk VeranstaltungsG 1969 setzt weder den Eintritt einer

Gefahr noch einen Schaden voraus; es handelt sich um ein so genanntes Ungehorsamsdelikt, bei welchem gemäß § 5

Abs. 1 VStG Fahrlässigkeit anzunehmen ist, wenn der Täter nicht glaubhaft macht, dass ihn an der Verletzung der

Verwaltungsvorschrift kein Verschulden tri=t.Die Erfüllung des Straftatbestandes des Paragraph 27, Absatz eins, in

Verbindung mit Paragraph 5 a, Stmk VeranstaltungsG 1969 setzt weder den Eintritt einer Gefahr noch einen Schaden

voraus; es handelt sich um ein so genanntes Ungehorsamsdelikt, bei welchem gemäß Paragraph 5, Absatz eins, VStG

Fahrlässigkeit anzunehmen ist, wenn der Täter nicht glaubhaft macht, dass ihn an der Verletzung der

Verwaltungsvorschrift kein Verschulden trifft.
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